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ÖSTERREI~HISCHER RECHTSANWALTSKAMMERTAG 

An das 
Bundesministerium für Justiz 

Nuseumstraße 7 
1070 Wie n 

21. 30/93 

Betrifft: GZ: 10.065/24-1 3/92 

~')Jtn1it GESETZENTWURF 
ZI ...•. _ ......... €. .............. GE/19_.e~. 
Datum: 1 9. APR. 1993 

vertei1~ .. !: .... ~E!.~~ ..... ~~.~.~ ....... ~ ............ . 
hl~ '- v"VL, 

======== Entwurf ei r\es Pri vatrechtssti ftungsgesetzes 

Begutachtungsverfahren 

Der Österreichische Rechtsanwaltskammertag bestätigt den Erhalt des 
Entwurfes des im Betreff genannten Bundesgesetzes und erstattet hiezu 
innerhalb der hiefür vorgesehenen Frist nachstehende 

STELLUNGNAHME 

Der Österreichische Rechtsanwaltskammertag begrüßt den vorliegenden 
Gesetzesentwurf ausdrückl ich. Im Ei nze 1 nen sind zum vorl i egenden Entwurf 
folgende Anmerkungen anzubringen. 

1.) 

Zutreffend wird im Vorblatt darauf verwiesen, daß Stiftungen derzeit nur 
zu gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecken errichtet werden können, 
weshalb mit der juristischen Person einer Privatrechtsstiftung vor allem 

dem Abfluß inländischen Vermögens an das Ausland begegnet werden soll. 
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§ 10 Abs 3 Gründungsprüfung 

Hier sollte der Gesetzestext dahingehend ergänzt werden, daß der Prüfungs­
bericht dem Stifter und dem Stiftungsvorstand "oder im Falle der Bestellung 
ei nes Sti ftungskurators di esem und dem Sti ftungsvorstand vorzul egen ist. 11 

Dies im Hinblick auf die gemäß § 8 Abs 2 normierte Haftung, die auch den 
Stiftungskurator trifft. 

§ 10 Abs 4 

Hi er wäre der 1 etzte Satz indem Si nn zu ergänzen, daß der Anspruch auf 
Ersatz der Baraus 1 agen und auf angemessene Ent 1 ohung gegen di e Pri vat­
rechtsstiftung und wenn diese nicht entstanden ist, gegen den Stifter oder 
dessen Nachlaß besteht. 
Nachdem der GrÜndun.gsprüfer auch erst nach dem Tod des Sti fters bestell t 
werden kann, sollte auch der Nachlaß als Haftungsfonds gesetzlich festge­
schrieben werden. 

§ 33 Notariatsakte 

Gemäß § 33 Abs 1 bedarf di e St i ftungsurkunde, di e Sti ftungszusatzurkunde 
und alle Erklärungen und Beschlüße, die zur Änderung der Stiftungsurkunde 
oder Sti ftungszusatzurkunde, zum Wi derruf oder zur Aufl ösung der Pri vat­

rechtsstiftung notwendig sind, der Beurkundung durch einen Notariatsakt. 

Ohne die Bedeutung einer Stiftungsurkunde und vor allem auch der Stiftungs­

zusatzurkunde zu verkennen, erscheint die Ausdehnung des Notariatsakt­
zwanges auf praktisch sämtliche Erklärungen und Beschlüße, die zu einer 
Änderung der Sti ftungsurkunde oder der Sti ftungszusatzurkunde notwendi g 
sind, als zu kostenintensiv. 

Der Gesetzgeber zi eht si ch inden Erl äuternden Bemerkungen auch auf das 

Argument zurück, daß di e strenge Form des Notari atsaktes dazu beiträgt, 
Auslegungsprobleme zu vermeiden, die besonders bei der regelmäßig auf lange 
Dauer angelegten Privatrechtsstiftung auftreten könnten. Dem ist entgegen-
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stiftungsgesetzes durch den Sti fter sel bst und an Letztbegünsti gte ei ner 
Privatrechtstiftung an1äß1ich ihrer Auflösung die Steuer ohne Rücksicht auf 
ihre Höhe 5 v.H. der Zuwendungen betragen. 

Ni cht übersehen werden darf, daß gemäß § 8 Abs 4 des Erbschafts- und 

Schenkungssteuergesetzes 1955 sich dieser Steuersatz von 5% um weitere 2% 

erhöht, wenn Grundstücke zugewendet werden. Di es ergäbe für Grunds tücke 
einen kontraproduktiven Steuersatz von 7%. 

Ei n Verg1 ei ch mit den benachbarten Rechtsordnungen wäre unbedi ngt anzu­
stellen. 

Hi er ste 11t sich für das neue Institut der- Pri vatrechtsstiftung durchaus 
eine Überlebensfrage. 

Angeregt wi rd deshalb, ei ne generell e Absenkung auf 2%. Di ese generell e 
Begünstigung läßt nicht außer Acht, daß gemeinnützige Ziele ohnehin noch 
durch die Bestimmung des § 15 Abs 1 Zif 14 Erbschaftsund Schenkungssteuer­
gesetzes bevorzugt sind. 

Zusammenfassend wird dieses längst notwendige Gesetz vom Österreichischen 
Rechtsanwaltskammertag sehr begrüßt. 

Wien, am 16. März 1993 
DER ÖSTERREICHISCHE RECHTSANWALTSKAMMERTAG 

Df. Schuppich 
Für die Richtigkeit der AusfertIgun 9 

der Generaisekret8" 
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ÖSTERREICHISCHER RECHTSANWALTSKAMMERTAG 

An das 

Bundesministerium für Justiz 

Museumstraße 7 

1070 Wie n 

Zl. 30/93 

DVR: 0487864 

PW/NC 

Betrifft: Entwurf eines Privatrechtsstiftungsgesetzes 

GZ. 10.065/24-1 3/92 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Im Nachhang zu unserer Stellungnahme vom 16. März 1993 dürfen 

wir Ihnen die Stellungnahmen der Rechtsanwaltskammer Burgenland 

und der Steiermärkischen Rechtsanwaltskammer zur gefälligen Ver­

wendung und Kenntnisnahme übermitteln. 

Wien, am 15. April 1993 

DER ÖSTERREICHISCHE RECHTSANWALTSKAMMERTAG 

caf Gsne;-2.:sskret§r 
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Ausschuß der Steiermärkischen Rechtsanwaltskammer 
8011 Graz, Salzamtsgasse 3/IV, Postfach 557, Tel. 0 316/830290, Telefax 0 316/829730 

48/93 G. ZI.:, _________ _ 
Obige Nummer bei Rückantworten erbeten 

An den 

Osterreichischer 
Rechtsanwaltskammertag 

eing. 110M RZ. 1993 

..... _.Jach, mIt ._ .. _ ........ Bellagen ÖSTEREICHISCHEN RECHTSANWALTSKAMMERTAG 

Rotenturmstraße 13 

IOll Wien 
<PU 0-4 -'Yh . !f N: C S ~ 1+ ~"Jj }J .. + ~~>(1 

1993-03-10~~ Vd,~ 

Betrifft: Entwurf eines Privatrechtsstiftungsgesetzes 

'(j K' 

LI' 

Der Ausschuß der Steiermärkischen Rechtsanw~ltskammer bestätigt den Er­

halt des Entwurfes des im Betreff genannten Bundesgesetzes und erstattet 

hiezu innerhalb der hiefUr vorgesehenen Frist nachstehende 

S TEL L U N G NAH M E 

1.) Der Ausschuß der Steiermärkischen Rechtsanwaltskammer begrUß~ aus­

drUcklich den vorliegenden Gesetzesentwurf. Zweifellos besteht ein 

echter Bedarf nach einer gesetzlichen Neuregelung des Stiftungs­

rechtes. Bekanntlich kann das geltende Stiftungsrecht wegen seiner 

Zweckbeschränkung derzeit nur kaum bzw. beschränkt verwendet 

werden. Der vorliegende Gesetzesentwurf könnte ein rechtliches 

Instrument schaffen. das dem potentiellen Stifter bei der Ausge­

staltung der Stiftung und bei der Zweckbestimmung weitgehend freie 

Hand läßt und relativ leicht zu handhaben wäre. Es könnte auch 

einen Anreiz bilden. vermehrt private Gelder zu Zwecken 

einzusetzen. die auch im Interesse der Öffentlichkeit liegen, so 

etwa zur Förderung der Wirtschaft. Wissenschaft und Kunst. Verwie­

sen wird auch auf die positiven Erfahrungen. die insbesondere in 

der Schweiz und Liechtenstein mit dem dort geltenden liberalen 

Stiftungsrecht gemacht wurden. Dies hat ja bekanntlich auch dazu 

gefUhrt. daß in liechtenstein' sehen Stiftungen auch österreichi­

sches Vermögen bereits eingebracht wurde. 

Girokonto Nr. 0009-058694 bei der Steiermärkischen Sparkasse in Graz, Sparkassenplatz 4, PSK NI'. 114::.574 
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2.) Bedenken bestehen gegen folgende Formulierungen: 

a) In § 1 Abs 2 ist unter anderem vorgesehen, daß eine Privat­

rechtsstiftung keine gewerbliche Tätigkeit ausUben darf. 

Diese Bestimmung erscheint zu restriktiv. Es mUßte auch den 

Stiftungen ermöglicht werden, die in engem Zusammenhang mit 

großem Liegenschaftsvermögen stehenden gewerblichen Tätig­

keiten auszuUben, wie beispielsweise den Betrieb von 

Golfplätzen, Bootsvermietung, Restaurants und Hotels oder 

Kellereibetrieben. 

b) In § 33 des Gesetzesentwurfes ist vorgesehen, daß alle 

wesentlichen Urkunden der Beurkundung durch einen 

Notariatsakt bedUrfen. HiefUr besteht Uberhaupt kein Bedarf 

und ist dieser Vorschlag abzulehnen. 

c) Wesentliche Voraussetzung dafUr, daß das Instrument der 

Privatrechts stiftung auch in der Praxis angenommen wird, wird 

ein begleitendes maßvolles Steuerpaket sein. Dabei ist die 

derzeit vorgesehene 5 %ige "EintrittsgebUhr" in eine Privat­

rechtsstiftung, welche als Schenkungssteuer auf die Ver­

mögenszuwendung erhoben wird, weit Uberhöht. Dieser 

vorgesehene Satz orientiert sich an Vermögenswidmungen an 

gemeinnUtzige oder mildtätige Stiftungen. FUr Zwecke einer 

Privatrechtsstiftung sollte der Steuersatz jedoch an jene 

Rechtsformen angeglichen werden, an denen sich 

Privatrechts stiftungen orientieren, nämlich an die 

Rechtsformen des Gesellschaftsrechtes. Es muß daher gef0rdert 

werden, daß der Satz auf 1-1 abgesenkt und somit dem Satz der 

Gesellschaftssteuer gleichgeschaltet wird. Dies wird eine 

wesentliche Voraussetzung dafUr sein, daß das neue 

Stiftungsrecht auch tatsächlich in der Praxis Anwendung 

findet. 
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Zusammenfassend wird jedoch dieses längst notwendige Gesetz vom Ausschuß 

der Steiermärkischen Rechtsanwaltskammer sehr begrUßt. 

I 
I 

Dr. Michael ZSIZSIK 

als Vizepräsident er 
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RECHTSANWALTSKAMMER BURGENLAND 
7000 EISENSTADT, ESTERHAZYPl.ATZ 5, TELEFON 02682/2017 

Herrn 

Vizepräsident der Rechts­
anwaltskammer wien 
Dr. Peter K n i r s C h 

Alberd.naplatz 2 
1010 Wien 

Betr.: Privatrechtsniftungsgesetz 

Sehr geehrter Herr Kollege 

EisenRtadt, den 26.2.1993 

Oat.rr.lchllch.r 
Raohtunwa!t. ka m m.rt.g 

.Ins, t & n Rl. i9~13 

Dem Entwu.l::f des Privatrechtsstiftungsgesetz8s kann im 

w~!;SeI1tlichen zuge5timmt werden und wir wiederholen unseren 

aufriuhtigen Dank fUr Ihre erfolgreiche VerhandlungsfUhrung 

im Arbeitskreis des Ludwig Boltzmanninstitutes. 

Einige Bemerkungen wollen wir aber doch anbringen. 

§ 1 Abs. 2 gew~r~liche Tätigkeit 

Nach dem Entwurf darf eine Privatrechtsstiftung keine 

gewerbliche Tätigkeit ausliben. Das erschwert die AusUbung 

~olcher gewerblicher '1'ä tigkei ten I die mit St.i ftungsobj ekten 

unmi tte lbal- veruunuen sind. Dazu gehört etwa der neben der 

eigenen Weillproduktion betriebene Weinhandel und die auf Bur­

gen und Schlössern usuellen, entgeltlichen Führungen. Es wäre 

vorstellbar § 1 Abs. 2 wie folgt zu adaptieren: 

« Eine Privatrecht5stiftung darf weder eine stiftungs­

frcl'lcje (oder ob j ek tfremde), gewerbliche '1.'03 tigkc i tausüben ... " 

DaIlüt wtiren die Ii'iL Schlosskellereien und Burgen untrenn­

bar verbundenen 'I'g ti(Jkei ten im Föhmen der Pl~ i va trechtssti f­

tung zulässig. 

S 33 Notariat5~kte 

N,::tch <lem bisll(~l- itJen ßundes-Stiftungs- und Fondsgesetz 

kClnn(;n gemej. f\nütz igc St i f L~J ngen formlos err ich tet werden. Die 
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Privatrechtsstl rtungen hingegen sol.h~n ln jcc1~r phase der Be­

urkundung durch Notarjalsakt bedürfen. Das erschwert und ver­

teuert (,~dl~blich die Änderung von Stiftungsurkunden, die Nach­

dotierung, die ErgHnzung von Stiftungszusatzurkunden u.a. 

Für diEH5e Rechtsakte ~.\ullte eine notariell.e Beglaubigung der 

Unterschrirten genügen. Auch Testamente mit unschätzbaren 

Werten bedÜrfen keines Notariatsaktes. Das Verlangen des 

Notariats erscheint uns daher ilberschiessend. 

Erbschafts.- und SchcnkuT\gsstc'.1crgesetz 1955, 5_ 8 l\bs. 3 

In UbereinstiIM\ung mit anderen Interesssnsvertrctungen 

sollten ,.;ir bemüht !-isin, den Steuersatz fUr Zuwendungen an 

5leme.i.nn(1t~ige und an privatrechtliehe Stiftungen auf je 2 % 

herabzumind~rn. 

Wichtig erscheint uns auch im § 8 Abs. 4 die zusätzliche 

Besteuerung der Zuwendungen für Grundstücke (2 %) [Ur alle 

Stiftungen zu eliminieren. Ansonsten kämen wir bei land- und 

forstwirtschaftlichen Gütern u.U. auf 5 + 2 ~ 7 % 

Körper§~hafts$teuergesetz - ~inkommensteuergesetz 

Im Zusammenhang mit der 13esteuerufl9sstruktur (S. 58 ff) 

soll te klargesle 11 t wetden, dass diG EinkommBt'l.sernüttlung 

gemäss § 4 Abs. I EStG. zu erfolgen hat und dementsprechend 

ein Bestandsvergleich entfällt. 

weiters wäre dIlzustreben, auf Stiftungseinkünfte § 37 ESt.G. 

anzuwenden, sodass dueh Stiftungen für ausserordentliche Rin­

kilrtfte (Katastrophenschäden) den begünstigten Steuersatz in A.n­

spruch nehmen könnten. 
Wir ersuchen um nachdrückliche Vertretung dieser Anre-

gungen, 

mit vorzUglicher kollegialer 
Hochachtung 
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